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Auf die Anfrage der Abgeordneten Dr.Bassetti und Genossen 

vom 2'ü.Oktober 1970, Nr.264/J, betreffend den Erlaß vom 

22 .. Juni 1970, Z. 25L!'.810-9a/1970, beehre ich mich mitzuteilen: 

Es besteht die Not~lflendigkei t, den betrieblichen Anteil an 

den Kraftfahrzeughaltungskosten im Schätzungsweg zu ermitteln, 
da von den Abgabepflichtigen ein Nachweis bzw. eine Glaub­

haftmachung dieses betrieblichen Anteiles meist nicht er-
bracht wird. Dabei sind die Vorschriften des §184. Bundes­

abgabenordnung zu beachten, wonach in jedem Einzelfall alle 

Umstände Berücksichtigung zu finden haben, die für die Schätzung 
von Bedeutung sind. Da diese Berücksichtigung in der VergEm..;. 

genheit häufig nicht im erforderlichen Ausmaß erfolgt, sondern 
von den Finanzämtern in der Regel ohne nähere Prüfung ein 

Pauschbetrag von 20.bis25 v.H. als Privatanteil der geltend 
gemachten Kraftfahrzeughaltungskostenanerkannt wurde, er­
schien es zweckmäßig, die Unterbehörden im Erlaßweg anzu­
weisen, allgemein der Trennung von Aufwendungen, die sowohl 
in die betriebliche ,"'als auch in die private Sphäre fallen" 

besondere Beachtung zu schenken. 

Ich erwarte daher von dem gegenständlichen Erlaß nicht so 
sehr einen ins Gewicht fallenden Gebarungserfolg, sondern 

daß in Hinkunft dieser Trennung und somit der gesetzlichen Vor­
schrift des § 12 Einkommensteuergesetz mehr Augenmerk zuge­
wendet vlird 0 

Der Erlaß vom 22.Juni 1970, Z. 25L!-.810-9a/1970, wurde bereits 

durch einen weiteren Erlaß vom 24.September 1970, Z. 257 .. 307-
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9a/1970, veröffentlicht im Amtsblatt der ös'terreichischen 

Fin811ZVerVlal tung ,AÖFV NI' 0 180/1970 ~ geändert. Es \'lUrde darauf 

hingewiesen., daß die Führung eines Fahrtenbuches nicht die ein­

zige l1öglichkeit des Nachweises bzw.der Glaubhaftmachung des 

betrieblichen Anteiles an den jevJeiligen Kraftfahrzeughaltungs­

kosten darstellt. In diesem Zusammenhang wird Heiters darauf 

hingevvü~sen, daß verschiedenen Berufsgruppen im Hinblick auf 

die Besonderheiten ihrer Berufsausübung die laufende Fi.wrung 

eines Fallrtenbuches nicht zuzumuten sei 0 Als Beispiel für eine 

. solche Berufsgruppe werden. die' praktizierenden Xrzte .::ms;::-;Xülu:·t 0 

Selbstverständlich gibt es aber auch andere Berufsgruppen, 7.,~ 

B. Zi viI techniker, denen aus ähnlichen Erwägungen die EüL.:n:mg 

eines Fahrtenbuches nicht zuzumuten ist. 

Es entspricht jedoch nicht. den Tatsachen, daß die Ärzte von 
• :"\ _. r'\.. -,' . ! dem gegenständlichen Erlaß ausgenommen sJ.nd oo.eI' cl8.ß l.ur L.'.C';:~vE-) 

eine Sonderregelung , betreffend die Ermittlung des Pri Vel't;[.fl.l-' 

teiles an Kraftfahrzeughaltungskosten, vorgesehen ist. 

/ '. 
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